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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den MEDAIR e.V., Wiesbaden

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des MEDAIR e.V., Wiesbaden, – bestehend aus der Bilanz

zum  31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum

31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis

zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.



Seite 2

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,

der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür

verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil

zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko,

dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt

werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses

relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil

zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Vereins vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen.

Frankfurt am Main, den  10. Oktober 2024

HSA Frankfurt GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Veronika Leja Ulrike Antosch
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin

* * *

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten
Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hier-
bei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen
insbesondere auf § 328 HGB hin.
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BILANZ

zum 31. Dezember 2023

MEDAIR e.V., Wiesbaden

A K T I V A P A S S I V A

          

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  A. ANLAGEVERMÖGEN   A. RÜCKLAGEN

    I. Immaterielle Vermögensgegenstände       Freie Rücklage 183.515,17 296.248,20

         Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb-

         liche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte

         sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00   B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL

    II. Sachanlagen

         Noch nicht satzungsgemäß

         verwendete Spenden 0,00 269.430,24

         Andere Anlagen, Betriebs- und

         Geschäftsausstattung 4.340,00 9.181,00   C. RÜCKSTELLUNGEN

         Sonstige Rückstellungen 68.500,00 48.400,00

  B. UMLAUFVERMÖGEN   D. VERBINDLICHKEITEN

    I. Forderungen, sonstige

       Vermögensgegenstände

      1. Verbindlichkeiten aus erhaltenen

           Projektzuwendungen 6.030.000,00 4.486.100,00

    1.  Sonstige Vermögensgegenstände 16.251,37 17.793,82

      2.  Verbindlichkeiten aus

           Lieferungen und Leistungen 17.897,15 9.058,13

      3. Sonstige Verbindlichkeiten 24.918,46 23.923,31

16.251,37 17.793,82            - davon aus Steuern:

                    EUR 9.301,74 (Vorjahr: EUR 9.568,04)

    II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand 6.303.237,41 5.105.183,06            - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

                    EUR 945,14 (Vorjahr: EUR 2.101,87)

  C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.000,00 1.000,00 6.072.815,61 4.519.081,44

6.324.830,78 5.133.159,88 6.324.830,78 5.133.159,88
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

MEDAIR e.V., Wiesbaden

    

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

1. Spenden und Zuwendungen

im Geschäftsjahr zugeflossene Spenden und Zuwendungen 20.180.040,44 13.950.460,64

+ Verbrauch in Vorjahren zugeflossener Spenden 269.430,24 1.999.359,03

- noch nicht verbrauchter Spendenzufluss des Geschäftsjahres -1.543.900,00 -269.430,24

= Ertrag aus Spendenverbrauch und Zuwendungen

des Geschäftsjahres 18.905.570,68 15.680.389,43

2. Sonstige betriebliche Erträge 29.000,65 31.198,06

3. SUMME ERTRÄGE 18.934.571,33 15.711.587,49

4. Mittelverwendung (Projektförderung) 17.931.214,90 14.463.318,11

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 645.422,77 663.539,89

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 134.901,71 145.004,35

780.324,48 808.544,24

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 6.586,17 6.297,19

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 329.178,81 261.163,03

- davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) -

8. SUMME AUFWENDUNGEN 19.047.304,36 15.539.322,57

9. JAHRESERGEBNIS -112.733,03 172.264,92

10. Einstellungen in die Freie Rücklage 0,00 172.264,92

11. Entnahmen aus der Freien Rücklage 112.733,03 0,00

12. BILANZERGEBNIS 0,00 0,00
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Anhang für das Geschäftsjahr 2023 
 
 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss des MEDAIR e.V., Wiesbaden wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der 

analogen Berücksichtigung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

 
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses werden in 

Anspruch genommen.  

 
Der Jahresabschluss wurde in Anlehnung an die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB unter Beachtung 

rechtsformspezifischer Besonderheiten sowie der Tätigkeit des Vereins als "spendensammelnde 

Organisation" aufgestellt.  

 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Vereinsname laut Registergericht: MEDAIR e.V.         

 
Sitz laut Registergericht: Wiesbaden 

 
Registereintrag: 22.10.2001    

 
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden     

 
Register-Nr.: VR 7335    

 
 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine 

wesentlichen erläuterungspflichtigen Veränderungen ergeben.  

 
In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden unter Anwendung des IDW RS 

HFA 21 (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Besonderheiten der Rechnungslegung Spenden 

sammelnder Organisationen) die noch nicht verbrauchten Spendenmittel gesondert ausgewiesen. Aufgrund 

der Tätigkeit des Vereins als "spendensammelnde Organisation" wurde die Gliederung jeweils entsprechend 

angepasst.  
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Anlagevermögen  
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der 

Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

 
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die 

voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.  

 
Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige 

Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vereinfachend in voller Höhe abgeschrieben. 

 
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über 

dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige 

Abschreibungen Rechnung getragen (Niederstwertprinzip).  

 
Umlaufvermögen  
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit erforderlich, 

wurden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.   

 
Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind mit den Nominalwerten bilanziert. 

 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie 

Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. 

 
Rücklagen und noch nicht verbrauchte Spendenmittel  
 
Die Rücklagen und der Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel sind zum Nennbetrag 

angesetzt. 

 
Rückstellungen  
 
Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrages angesetzt. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben 

Geschäftsjahre abgezinst. 
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Die sonstigen Rückstellungen wurden für sämtliche ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle 

erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

 
Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Unabhängig davon, ob spätere Entwicklungen, die 

zu einem höheren Rückzahlungsbetrag führen, von voraussichtlich dauerhafter oder nur vorübergehender 

Natur sind, werden diese bei der Bewertung am Bilanzstichtag berücksichtigt (Höchstwertprinzip). 

 
Währungsumrechnung  
 
Im Jahresabschluss enthaltene Posten, die auf fremde Währung lauten, werden gemäß § 256a HGB mit dem 

Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.  

 
 

III. Angaben zur Bilanz 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
 
Mietkautionen haben regelmäßig eine Laufzeit von über einem Jahr und sind an die Laufzeit des 

Mietvertrages gekoppelt. Die Gesamtsumme der Forderungen aus Mietkautionen beträgt TEUR 5,5 (Vorjahr: 

TEUR 5,5) und ist in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten. 

 
Sämtliche übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter 

einem Jahr. 

 
Verbindlichkeiten  
 
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

 
Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Projektzuwendungen in Höhe von TEUR 6.030,0 (Vorjahr: TEUR 4.486,1) 

betreffen Zuwendungen der Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe 

(ECHO) der Europäischen Kommission sowie des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, die 

bis zum Abschlussstichtag noch nicht an die Projekte weitergeleitet wurden.  
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IV. Sonstige Angaben 

 
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen  
 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in der nachstehend 

angegebenen Höhe:   

 
 Geschäftsjahr 

TEUR 
Vorjahr 

TEUR 
   
         Gesamtbetrag 30 36 
         davon innerhalb eines Jahres fällig 21 19 

  
 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Im Jahresdurchschnitt waren während des Geschäftsjahres 11 (Vorjahr: 14) Arbeitnehmer beim Verein 

beschäftigt.  

 
Zum Jahresende setzt sich die Anzahl der Arbeitnehmer wie folgt zusammen: 

 
         Arbeitnehmergruppen Geschäftsjahr Vorjahr 
   
         Vollzeitbeschäftigte 8 9 
         Teilzeitbeschäftigte und Aushilfen 3 5 

 
 
 
Wiesbaden, den 10. Oktober 2024 
 

 
 

- Der Vorstand - 
 

 
 
 
 
 Dr. med. Bernhard Öhlein  Jürgen Matheis 
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